
 
 

   

 

INFOBLATT FÜR AUFTRAGGEBENDE  
DER JUGEND-JOB-BÖRSE BERN 
 

Die Jugend-Job-Börse Bern vermittelt motivierte Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren an Firmen und 
private Auftraggeber*innen. Sie erledigen Ihre Aufträge entweder stundenweise, als Wochenplatz oder 
Ferienjob. 

Bei der Vermittlung der Aufträge ist uns Chancengleichheit wichtig, ungeachtet von 
Geschlechtsidentität, Hautfarbe, Nationalität, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, 
Beeinträchtigung, politischer Einstellung, Religion und Weltanschauung. 

Vielen Dank für Ihren Auftrag, worüber wir uns sehr freuen! Nachstehend informieren wir Sie zum weiteren 
Vorgehen. Weitere Details finden Sie auf www.jugend-job-boerse-bern.ch. 

ANMELDUNG JOB-ANGEBOT   
Jugend-Job-Börse BernMitte 031 321 60 49  kontakt@jugend-job-boerse-bern.ch 

Jugend-Job-Börse BernWest 076 337 05 95 jjbbw@refbern.ch 

Jugend-Job-Börse Köniz 031 970 94 87  jugend-job-boerse@koeniz.ch 

KONTAKT MIT JUGENDLICHEN  
Die jugendliche Person nimmt Kontakt mit Ihnen auf, um ein erstes Treffen zu vereinbaren. 

ARBEITSEINSÄTZE BESTÄTIGEN   
Das Rapportblatt bringt die jugendliche Person mit. Bitte tragen Sie nach Ausführen der Arbeit die 
geleisteten Arbeitsstunden ein und unterschreiben das Rapportblatt.  

Der bestätigte Einsatz wird anschliessend durch die Jugend-Job-Börse an die Jugendlichen ausbezahlt und 
Ihnen in Rechnung gestellt. 

AUSZAHLUNG   
Die Auszahlung an die Jugendlichen erfolgt immer durch die Jugend-Job-Börse Bern (CHF 14.- pro Stunde). 

RECHNUNGSTELLUNG  
Wir stellen Ihnen anschliessend eine Rechnung von CHF 17.- pro Stunde.  

VERANTWORTUNG  
Wir gehen davon aus, dass die/der Jugendliche eine entsprechende Einführung in die auszuführende 
Tätigkeit erhält. Die Arbeiten dürfen keinen Einfluss auf die Gesundheit, die Sicherheit und die Entwicklung 
der Jugendlichen haben und weder den Schulbesuch noch die Schulleistung beeinträchtigen.  

Die Jugend-Job-Börse behält sich vor, bei unverhältnismässigen Arbeitszeiten oder Arbeiten sowie bei 
Nichteinhaltung der Richtlinien, das Jobangebot zu stornieren und den Einsatz abzubrechen.  

RÜCKMELDUNG ZUM JOBANGEBOT  
Rückmeldungen zu Vermittlung und Ausführung des Jobangebots nehmen wir gerne per Mail oder Telefon 
entgegen.  

http://www.jugend-job-boerse-bern.ch/
mailto:kontakt@jugend-job-boerse-bern.ch


   

 

 

ARBEITSZEITEN / JUGENDARBEITSSCHUTZ  
Zum Schutz der jugendlichen Auftragsnehmenden sind Arbeitseinsätze gesetzlich in der 
Jugendarbeitsschutzverordnung geregelt. Der Jugendarbeitsschutz legt fest, ab welchem Alter in welchem 
Umfang gearbeitet werden darf. Die untenstehende Tabelle bietet Ihnen einen guten Überblick.  

www.bundespublikationen.admin.ch 

VERSICHERUNG  
Die Jugendlichen sind über die Jugend-Job-Börse Bern haftpflicht- und unfallversichert. 

DATENSCHUTZ 
Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß unserer Datenschutzerklärung und dem Datenschutzgesetz 
des Kantons Bern verarbeitet. Die Daten werden ausschließlich für die angegebenen Zwecke verwendet 
und nicht an Dritte weitergegeben. Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über die gespeicherten Daten 
zu erhalten und deren Löschung zu verlangen. 

Jugend-Job-Börse Bern Mitte 

Bereich Soziokultur 

Marion Walther 

Berner GenerationenHaus 

Bahnhofplatz 2, 3011 Bern 

kontakt@jugend-job-boerse-bern.ch 

031 321 60 49 

Jugend-Job-Börse Bern West 

Jugendtreff Speedy 

Ahmet Fecirsu / Adina Karrer 

Jugendtreff Speedy 

Mädergutstrasse 5, 3018 Bern 

jjbbw@refbern.ch 

076 337 05 95 

Jugend-Job-Börse Köniz 

juk-Jugendarbeit Köniz 

Norman Gattermann 

Schlosshof, Ritterhaus 

Muhlernstrasse 5, 3098 Köniz 

jugend-job-boerse@koeniz.ch 

031 970 94 87 

 

Alter  Arbeitszeit  Arbeiten  Tätigkeiten 

Ab 13 Jahren Mo – Sa 

06.00 – 18.00 

Schultage max. 3h  

Halbtage und Samstage  

max. 3h  

pro Woche max. 9h 

Ferien max. 8h pro Tag, 40h pro 
Woche und höchstens während 
50% der Ferien 

Kulturelle, künstlerische und sportliche 
Darbietungen sowie Werbung 

Die Beschäftigung darf keinen negativen 
Einfluss auf die Gesundheit, die Sicherheit 
und die Entwicklung der Jugendlichen 
haben und weder den Schulbesuch noch 
die Schulleistung beeinträchtigen. 

14 – 15 Jahre Mo – Sa 

06.00 – 20.00 

Schultage max. 3h  

Halbtage und Samstage:  

max. 3h  

pro Woche max. 9h 

Ferien max. 8h pro Tag;  

40h pro Woche, höchstens 50% 
der Ferien  

Leichte Arbeiten wie z.B. Ferienjobs, 
Schnupperlehren, Erledigungen, etc. 

Die Beschäftigung darf keinen negativen 
Einfluss auf die Gesundheit, die Sicherheit 
und die Entwicklung der Jugendlichen 
haben und weder den Schulbesuch noch 
die Schulleistung beeinträchtigen. 

16 – 18 Jahre Mo – Sa 

06.00 – 22.00 

Schultage max. 3h  

Halbtage und Samstage  

max. 3h  

pro Woche max. 9h 

Ferien max. 9h pro Tag;  

45 pro Woche, höchstens 50% 
der Ferien 

Generelle Beschäftigung möglich für 
schulentlassene Jugendliche 

Eingeschränkt oder verboten sind 
gefährliche Arbeiten, die Bedienung von 
Gästen in Nachtlokalen, Diskotheken, 
Hotels, Restaurants und Cafés und die 
Beschäftigung in Kinos, Zirkussen und 
Schaustellerbetrieben. 

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschueren/seco_jugend_d_15_web.pdf.download.pdf/seco_jugend_d_15_web.pdf
https://www.jugend-job-boerse-bern.ch/datenschutzerkl%C3%A4rung
https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/152.04
https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/152.04
mailto:kontakt@jugend-job-boerse-bern.ch

